
Lebensversicherung AG

Tarifbedingungen für Tarif SBU2700C (50 %-Klausel) (GN272088_201212)

Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung

Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die NÜRNBERGER Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung
gelten folgende, speziell für den von Ihnen abgeschlossenen Tarif gültige Regelungen.
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§ 1 Was ist versichert?
(1) Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer dieser
Versicherung zu mindestens 50 % berufsunfähig, erbringen wir folgende
Versicherungsleistung:

Zahlung einer Berufsunfähigkeits-Rente, längstens für die vereinbarte
Versicherungsdauer. Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.
Von der Beitragszahlungspflicht werden Sie befreit.
Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein Anspruch
auf die Versicherungsleistung.

(2) Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer dieser
Versicherung infolge Pflegebedürftigkeit (vgl. § 2 Absatz 9 der Allge-
meinen Bedingungen) berufsunfähig und liegt der Grad der Berufsunfä-
higkeit unter 50 %, erbringen wir dennoch die volle Leistung aus der
Berufsunfähigkeitsversicherung.

(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente entsteht frühestens
mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist.

(4) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung und Rente erlischt, wenn der Grad
der Berufsunfähigkeit unter 50 % sinkt, bei Berufsunfähigkeit infolge
Pflegebedürftigkeit spätestens, wenn die Pflegebedürftigkeit mit weniger
als drei Punkten eingestuft wird, wenn die versicherte Person stirbt oder
bei Ablauf der vertraglichen Versicherungsdauer.

(5) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen Sie die Bei-
träge in voller Höhe weiter entrichten; wir werden diese jedoch bei An-
erkennung der Leistungspflicht zurückzahlen. Wenn Sie es wünschen,
werden diese Beiträge bis zur endgültigen Entscheidung über die Leis-
tungspflicht zinslos gestundet, längstens für 5 Jahre.
Stellt sich heraus, dass die Leistungsvoraussetzungen nicht vorliegen,
sind die gestundeten Beiträge unverzinst nachzuzahlen. Diese können
Sie in Form einer einmaligen Zahlung oder in maximal 12 Monatsraten
nachentrichten. Sofern Sie es wünschen, kann der Ausgleich auch durch
eine Verrechnung mit dem vorhandenen Deckungskapital erfolgen. Hier-
bei können Sie zwischen einer Verringerung der Versicherungsleistungen
und einer Erhöhung des Beitrags wählen.

Wiedereingliederungshilfe

(6) Wenn unsere Leistungspflicht endet, weil die versicherte Person eine
Umschulungsmaßnahme durch das Arbeitsamt oder einen anderen Trä-
ger erfolgreich abgeschlossen hat und wieder eine Tätigkeit ausübt,
zahlen wir als Wiedereingliederungshilfe 6 Monatsrenten, insgesamt
maximal 6.000,00 EUR für alle bei der Gesellschaft auf die versicherte
Person abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherungen. Vorausset-
zung für die Zahlung einer Wiedereingliederungshilfe ist, dass bei Ent-
stehen des Anspruchs auf Wiedereingliederungshilfe die verbleibende
Versicherungsdauer noch mindestens 12 Monate beträgt. Bei erneuter
Berufsunfähigkeit innerhalb von 12 Monaten wird eine geleistete Wie-
dereingliederungshilfe auf neu entstehende Rentenansprüche angerech-
net.

Option auf Leistungserhöhung

(7) Der Versicherungsnehmer hat bei den die versicherte Person betref-
fenden Ereignissen

- Heirat,
- Geburt oder Adoption eines Kindes,
- Existenzgründung (Wechsel in die berufliche Selbstständigkeit im
Hauptberuf) in den ersten zehn Jahren der Versicherungsdauer,

- erfolgreicher Abschluss einer allgemein anerkannten Berufsausbildung
oder erfolgreicher Abschluss einer Höherqualifikation, die mit einer
Verbesserung der beruflichen Stellung oder des Einkommens verbunden
ist,

- Einkommenserhöhung um mindestens 250,00 EUR brutto monatlich, die
mit einem Karrieresprung (z. B. höhere Position in der Hierarchie eines
Unternehmens) verbunden ist,

- Erhalt der Prokura,
- Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung,

- Finanzierung (Immobilienerwerb oder Finanzierung im gewerblichen
Bereich) mit einer Finanzierungssumme von mindestens
25.000,00 EUR,

- Wegfall des Berufsunfähigkeitsschutzes aus der Gesetzlichen Renten-
versicherung bei Selbstständigen und Handwerkern oder Wegfall des
Berufsunfähigkeitsschutzes aus einem berufsständischen Versor-
gungswerk oder einer betrieblichen Altersversorgung, oder

- Ehescheidung oder
- Tod des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners

innerhalb einer Frist von sechs Monaten das Recht, die Leistung der
Berufsunfähigkeitsversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung nach
einem zu diesem Zeitpunkt für den Verkauf zulässigen Tarif einschließ-
lich der dann gültigen Versicherungsbedingungen und steuerrechtlichen
Vorschriften zu erweitern, sofern

- die versicherte Person nicht berufsunfähig ist,
- die versicherte Person das 46. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
- die Erhöhung der Jahresrente nicht mehr als 50 % der bisherigen
Jahresrente beträgt,

- die neue gesamte Jahresrente 30.000,00 EUR nicht übersteigt und
- nach erfolgter Leistungserhöhung die gesamte Jahresrente aller auf die
versicherte Person abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherungen
70 % des vorjährigen Jahresbruttoeinkommens der versicherten Per-
son nicht übersteigt.

Geltungsbereich

(8) Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

§ 2 Wie lange sind die Beiträge zu zahlen?
Für die Beitragszahlung Ihrer Versicherung gemäß §§ 3 und 4 der All-
gemeinen Bedingungen gelten folgende Regelungen:

Die Beiträge sind bis zum Eintritt des Leistungsfalls, längstens jedoch
bis zum Ablauf der Versicherungsdauer zu entrichten. Bei Tod der ver-
sicherten Person sind sie bis zum Ende der Versicherungsperiode (vgl.
"Einführung und Begriffsbestimmungen" der Allgemeinen Bedingungen)
zu entrichten, in der der Tod eingetreten ist.

§ 3 Was geschieht bei Kündigung oder Beitragsfreistel-
lung?
Kündigung

(1) Bei Kündigung gemäß § 5 der Allgemeinen Bedingungen erlischt der
Vertrag. Es erfolgt keine Auszahlung eines Rückkaufswertes. Ein vor-
handenes verzinslich angesammeltes Guthaben und Werte aus eventuell
gutgebrachten Bewertungsreserven werden jedoch bei Kündigung aus-
gezahlt (vgl. § 4 Absätze 3, 7 und 8).

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung

(2) Verlangen Sie gemäß § 5 der Allgemeinen Bedingungen die ganze
oder teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht, setzen wir die
versicherte Jahresrente ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Summe
herab, die gemäß § 165 Absatz 2 VVG (Versicherungsvertragsgesetz)
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik errechnet
wird.

(3) Der aus Ihrer Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Jah-
resrente zur Verfügung stehende Betrag entspricht nicht der Summe der
gezahlten Beiträge, sondern dem nach anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalku-
lation berechneten Deckungskapital zum Zeitpunkt der Beitragsfreistel-
lung abzüglich eines Abzugs. Es wird mindestens der Betrag des De-
ckungskapitals zugrunde gelegt, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 5 Jahre
der Versicherungsdauer ergibt. Beträgt die vereinbarte Versicherungs-
dauer weniger als 5 Jahre, werden die Abschluss- und Vertriebskosten
gleichmäßig auf die vereinbarte Versicherungsdauer verteilt. Der Abzug
beträgt 5 % der versicherten Jahresrente. Eventuell rückständige Bei-
träge werden verrechnet.

Beachten Sie bitte: Das Deckungskapital der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung entsteht aus den Beitragsteilen, die nicht sofort zur Bestreitung
der Leistungsfälle sowie zur Abdeckung der Abschluss- und Verwal-
tungskosten benötigt werden und für die Finanzierung der noch ausste-
henden Leistungen bestimmt sind. Mit Ablauf der Versicherung ist das
Deckungskapital völlig aufgebraucht.
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(4) Voraussetzung für die Fortführung der Versicherung unter vollstän-
diger Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ist allerdings, dass die
herabgesetzte beitragsfreie Jahresrente den Mindestbetrag von
600,00 EUR nicht unterschreitet. Wird dieser Mindestbetrag nicht er-
reicht, so werden wir Sie darüber informieren. Sofern Sie die Beitrags-
zahlung nicht in der zur Fortführung der Versicherung notwendigen Höhe
(vgl. Absatz 5) wieder aufnehmen, erlischt der Vertrag ohne Auszahlung
eines Rückkaufswerts.

(5) Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ist nur
möglich, wenn der verbleibende Jahresbeitrag den Mindestbetrag von
120,00 EUR und die verbleibende beitragspflichtige Jahresrente den
Mindestbetrag von 600,00 EUR nicht unterschreitet.

Übersicht über die Garantiewerte

(6) Eine Übersicht über die beitragsfreien Jahresrenten ist in den beige-
fügten Garantiewerten abgedruckt.

§ 4 Welche Überschüsse gibt es und wie werden sie
verwendet?
Für die Überschussbeteiligung Ihrer Versicherung gemäß § 18 der All-
gemeinen Bedingungen gelten folgende Regelungen:

Vor Rentenbeginn

(1) Für beitragspflichtige Versicherungen werden zu Beginn eines jeden
Versicherungsjahres laufende Überschussanteile in Prozent der Bei-
tragssumme eines Jahres (ohne Risikozuschläge) zugewiesen. Diese
laufenden Überschussanteile werden für den Teil des Versicherungsjah-
res, für den die Beiträge gezahlt wurden, gutgeschrieben und mit den
jeweiligen Beiträgen verrechnet.

(2) Alternativ zu den laufenden Überschussanteilen kann bei beitrags-
pflichtigen Versicherungen die Überschussbeteiligung in Form einer Bo-
nusrente erfolgen.
Die Bonusrente wird in Prozent der versicherten Berufsunfähigkeits-
Rente bei Beginn der Leistungspflicht bemessen und erhöht im Berufs-
unfähigkeitsfall die fällige Rente. Die Höhe der Bonusrente bemisst sich
stets nach dem bei Beginn der Leistungspflicht geltenden Bonusrenten-
satz.
Solange die versicherte Person ununterbrochen Berufsunfähigkeitsleis-
tungen erhält, bleibt der Bonusrentensatz für diesen Vertrag unverändert.
Werden keine Berufsunfähigkeitsleistungen gezahlt, wird keine Leistung
aus der Bonusrente erbracht.

(3) Beitragsfrei gestellte Versicherungen erhalten zu Beginn eines jeden
Versicherungsjahres laufende Überschussanteile in Prozent des zum
Ende des Versicherungsjahres vorhandenen Deckungskapitals. Die lau-
fenden Überschussanteile werden verzinslich angesammelt.

(4) Wenn für den Berufsunfähigkeitsfall die Zahlung einer Bonusrente
vereinbart ist, kann der Versicherungsnehmer bei einer Herabsetzung des
Bonusrentensatzes (vor Leistungsbeginn) die vertragliche Barrente ohne
erneute Gesundheitsprüfung so aufstocken, dass insgesamt wieder der
bei Vertragsbeginn gültige Berufsunfähigkeitsschutz erreicht wird.

(5) Ist die Überschussverwendung Bonusrente vereinbart, so kann jeder-
zeit ein Wechsel der Überschussverwendungsart auf Verrechnung mit den
Beiträgen vorgenommen werden.

(6) Werden die Überschüsse mit den Beiträgen verrechnet, hat der Ver-
sicherungsnehmer bei den die versicherte Person betreffenden Ereignis-
sen

- Heirat,
- Geburt oder Adoption eines Kindes,
- Existenzgründung (Wechsel in die berufliche Selbstständigkeit im
Hauptberuf) in den ersten zehn Jahren der Versicherungsdauer,

- erfolgreicher Abschluss einer allgemein anerkannten Berufsausbildung
oder erfolgreicher Abschluss einer Höherqualifikation, die mit einer
Verbesserung der beruflichen Stellung oder des Einkommens verbunden
ist,

- Einkommenserhöhung um mindestens 250,00 EUR brutto monatlich, die
mit einem Karrieresprung (z. B. höhere Position in der Hierarchie eines
Unternehmens) verbunden ist,

- Erhalt der Prokura,
- Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung,

- Finanzierung (Immobilienerwerb oder Finanzierung im gewerblichen
Bereich) mit einer Finanzierungssumme von mindestens
25.000,00 EUR,

- Wegfall des Berufsunfähigkeitsschutzes aus der Gesetzlichen Renten-
versicherung bei Selbstständigen und Handwerkern oder Wegfall des
Berufsunfähigkeitsschutzes aus einem berufsständischen Versor-
gungswerk oder einer betrieblichen Altersversorgung, oder

- Ehescheidung oder
- Tod des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners

innerhalb einer Frist von sechs Monaten das Recht, ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung einen Wechsel auf die Überschussverwendungsart Bo-
nusrente zu vereinbaren, sofern

- die versicherte Person nicht berufsunfähig ist,
- die versicherte Person das 46. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und
- sofern bei dem das Wechselrecht begründenden Ereignis keine Leis-
tungserhöhung nach § 1 Absatz 7 durchgeführt wird.

(7) Werden die Überschüsse verzinslich angesammelt, hat Ihr Vertrag
gemäß § 18 Absatz 6 der Allgemeinen Bedingungen Anspruch auf Be-
wertungsreserven. Der Beteiligungsfaktor für die Zuteilung von Bewer-
tungsreserven zu Ihrem Vertrag wird jährlich nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren festgelegt. Für die Berechnung des Beteili-
gungsfaktors wird eine Maßzahl für Ihren Vertrag ermittelt, die den indi-
viduellen Beitrag Ihres Vertrags an der Entstehung der Bewertungsre-
serven misst. Das Verhältnis dieser Maßzahl zur Summe der für den
gesamten Versichertenbestand ermittelten Maßzahlen ergibt den Beteili-
gungsfaktor.
Die Bewertungsreserven werden zusammen mit den verzinslich ange-
sammelten Überschussanteilen fällig (vgl. Absatz 8). Die absolute Höhe
der Beteiligung an den Bewertungsreserven zum Fälligkeitstermin ergibt
sich durch Multiplikation des für Ihren Vertrag gültigen Beteiligungsfak-
tors mit den für diesen Termin ermittelten Bewertungsreserven.
Weitere Informationen zur Berechnung des Beteiligungsfaktors, sowie
die Höhe der für das jeweilige Jahresende ermittelten Bewertungsreser-
ven können Sie unserem Geschäftsbericht entnehmen.

(8) Bei Ablauf, Kündigung oder Tod der versicherten Person werden
vorhandene verzinslich angesammelte Überschussanteile ausgezahlt.
Zusätzlich wird der Überschussanteil des laufenden Versicherungsjahres
anteilig bis zum Abrechnungstermin der beitragsfreien Versicherung
gutgebracht.

(9) In einzelnen Jahren kann aufgrund eines ungünstigen Risikoverlaufs
eine Zuteilung von Überschüssen entfallen.

Nach Rentenbeginn

(10) Sofern nach Leistungsbeginn Überschussanteile gutgebracht werden,
bewirken sie eine jährliche Steigerung der versicherten Berufsunfähig-
keits-Rente (ggf. einschließlich Bonusrente). Die Erhöhung erfolgt zum
Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens nach einem vollen
Rentenbezugsjahr.

§ 5 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn
Leistungen verlangt werden?
(1) Werden Leistungen aus dieser Versicherung (bei Vertragsablauf bei-
tragsfreier Versicherungen: die Auszahlung eines eventuell vorhandenen
Überschussguthabens sowie Werte aus eventuell gutgebrachten Bewer-
tungsreserven) verlangt, so sind uns unverzüglich folgende Unterlagen
einzureichen:

a) der Versicherungsschein;

b) ein Nachweis über die letzte Beitragszahlung

(2) Bei Tod der versicherten Person ist zusätzlich eine amtliche, Alter
und Geburtsort enthaltende Sterbeurkunde einzureichen.

(3) Bei Berufsunfähigkeit der versicherten Person sind zusätzlich einzu-
reichen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwär-
tig behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache,
Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie
über den Grad der Berufsunfähigkeit bzw. bei Berufsunfähigkeit in-
folge Pflegebedürftigkeit über Art und Umfang der Pflegebedürftigkeit;

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, deren Stellung und
Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über
die eingetretenen Veränderungen;

d) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine Be-
scheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut
ist, über Art und Umfang der Pflege.

Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Ansprucherhebende zu tragen.

(4) Wir können außerdem - allerdings auf unsere Kosten - weitere ärzt-
liche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige
Nachweise - auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Ver-
änderungen - verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und Auf-
klärungen.
Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere
Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen selbst anstellen.
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(5) Lässt die versicherte Person operative Behandlungen, die der unter-
suchende oder behandelnde Arzt anordnet, um die Heilung zu fördern
oder die Berufsunfähigkeit zu mindern, nicht durchführen, steht dies einer
Anerkennung der Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung
nicht entgegen. Sie ist allerdings aufgrund der allgemeinen gesetzlichen
Schadenminderungspflicht verpflichtet, zumutbaren ärztlichen Anwei-
sungen zur Besserung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse Folge zu
leisten. Zumutbar sind dabei Maßnahmen, die gefahrlos und nicht mit
besonderen Schmerzen verbunden sind und die außerdem Aussicht auf
zumindest Besserung (bis zur Leistungsgrenze) bieten. Hierbei handelt
es sich um Maßnahmen wie z. B. das Einhalten von Diäten, Suchtentzug,
die Verwendung von orthopädischen oder anderen Heil- und Hilfsmitteln
(z. B. Tragen von Prothesen, Verwendung von Seh- und Hörhilfen), die
Durchführung von logopädischen Maßnahmen oder das Tragen von
Stützstrümpfen.
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